
 

Merkblatt 

Schritte zum Lehrbetrieb 

1. Anerkennungsverfahren 
− Gesuchsformular beim DBW anfordern und einreichen 
− (Dienststelle Berufs- und Weiterbildung Kanton Luzern, Tel. 041 228 52 52) 
− Betriebsabnahme durch einen Betriebsexperten 

(Prüfen der personellen und betrieblichen Voraussetzungen) 

2. Voraussetzungen 
− Landwirt mit (mindestens) bestandener Berufsprüfung (BLS1) 
− Unfallverhütung: 

Kursausausweis Agri-Top 
Betriebsabnahme durch BUL-Experten 

− Besuch des Berufsbildnerkurses (5 Einzeltage im Winterhalbjahr) 

3. Bewilligung 
− Wenn die Auflagen erfüllt sind, wird die Bildungsbewilligung erteilt. 
− Für Agri-Top und den Besuch des Berufsbildnerkurses bleibt ein Jahr Zeit. 
− Bei Mängeln kann die Bildungsbewilligung auch provisorisch für nur ein Jahr erteilt oder 

gänzlich verweigert werden. 
 

4. Kontakte 
− DBW Dienststelle Berufs- und Weiterbildung 

betrieblicheBildung.dbw@lu.ch / 041 228 52 52 
− BBZN Berufsbildungszentrum Natur und Ernährung 

Lehrer/Berater 
Hansjörg Frey, hans-joerg.frey@sluz.ch, 041 228 30 98 
Dieter von Muralt, dieter.vonMuralt@sluz.ch, 041 485 88 22 
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